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1 PLANUNGSANLASS

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzuge

Der Bebauungsplan Nr. 17 „Ortszentrum" der Gemeinde Ostseebad Prerow ist seit Juni 2006
rechtskraftig.

Im Rahmen einer konkreten Vorhabenplanung im Bereich des festgesetzten Mischgebietes
MI 1, nbrdlich der Waldstrafle hat sich herausgestellt, dass die hier getroffenen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans zum Teil der Vorhabenrealisierung entgegenstehen. Da dem Vor-
haben ansonsten keine gemeindlichen Belange entgegenstehen und auch bei weiteren Vor-
haben im MI 1 mit ahnlichen Hemmnissen zu rechnen 1st, sollen einzelne Festsetzungen des
Bebauungsplans geandert werden. Hierzu gehbren die Oberbaubare GrundstOcksflache, die
FirsthOhe sowie die Zahl der Vollgeschosse im MI 1 nbrdlich der Waldstrage und westlich
und bstlich der Strafle „Zum Schuning".

1.2 Geltungsbereich der Plananderung

Der Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplans umfasst die Baugebiete MI 1
nordlich der Waldstrage und bstlich und westlich der Strage „Im SchOning".

Der Anderungsbereich beinhaltet die FlurstOcke 954, 955, 960, 962, und 984/2

der Flur 2 Gemarkung Prerow

und umfasst eine Flache von 3.279 m2

1.3 Plangrundlage

Plangrundlage 1st em n Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 17 „Ortszentrum" in der Fassung
der 1. Anderung sowie em n Auszug aus der automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) mit
Stand vom 05.04.2006.

1.4 Verfahrensablauf

Die Gemeindevertretung hat am 24.03.2011 beschlossen, den Bebauungsplan Ni. 17 im
beschleunigten Verfahren nach den Vorschriften des § 13a BauGB (Bebauungsplane der
Innenentwicklung) zu andern.

Der Offentlichkeit wird durch Bereitstellung des Vorentwurfes der Plananderung im Amt
Darg-Fischland die Moglichkeit gegeben, sich Ober die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie
die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und sich zur Planung zu augern
(§ 13a Abs. 3 Ni. 2 BauGB).

Im weiteren Verfahren erfolgt eine offentliche Auslegung in Anwendung des § 3 Abs. 2
BauGB sowie eine Beteiligung der Behbrden und sonstigen Trager bffentlicher Belange in
Anwendung des § 4 Abs. 2 BauGB.

1.5 Anwendungsvoraussetzungen fiir das beschleunigte Verfahren

Nach § 13a BauGB kann em n Bebauungsplan fur die Wiedernutzbarmachung von Flachen,
die Nachverdichtung oder andere MaRnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt werden. Die Anwendungsvoraussetzungen fur das beschleunigte Verfah-
ren sind bei der 2. Anderung des Bebauungsplans Ni. 17 gegeben. Das Plangebiet liegt in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) der Gemeinde Ostseebad
Prerow.
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weitere Anwendungsvoraussetzungen fur das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB:

zulassige Grundflache
Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm
eine zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Grofle der Grund-
flache von insgesamt weniger als 20.000 m2 festgesetzt wird, wobei die Grundflachen meh-
rerer Bebauungsplane, die in einem engen sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.
Bei zulassigen Grundflachen von 20.000 m2 bis weniger als 70.000 m2 ist eine Oberschlagige
PrOfung dahingehend vorzunehmen, ob erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Durch die Anderung des Bebauungsplans erhoht sich die zulassige Grundflache nicht, da
lediglich Oberbaubare GrundstOcksflachen, die Heihe baulicher Anlagen sowie die Zahl der
Vollgeschosse geandert werden.

Umweltvertraglichkeitsprufung

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lassigkeit von Vorhaben begrOndet wird, die einer Pflicht zur DurchfOhrung einer Umweltver-
traglichkeitsprOfung nach dem Gesetz Ober die UmweltvertraglichkeitsprOfung (UVPG) oder
nach Landesrecht unterliegen.

Nach dem UVPG kann sich eine UVP-Pflicht nur aus Nr.18.1 bis 18.9 der Anlage 1 ergeben.
Die Nummern 18.1 bis 18.7 beziehen sich dabei auf Bebauungsplane, die kr den bisherigen
Augenbereich aufgestellt werden. Nach Nr. 18.8 unterliegen Vorhaben der in den Nummern
18.1 bis 18.7 genannten Art einer Pflicht zur allgemeinen VorprOfung des Einzelfalls, soweit
der jeweilige PrOfwert fur die VorprOfung erreicht oder Oberschritten wird und fur den in sons-
tigen Gebieten em n Bebauungsplan aufgestellt, geandert oder erganzt wird. Nach Nr. 18.9
unterliegen Vorhaben, kir die nach Landesrecht eine Umweltvertraglichkeitsprafung vorge-
sehen ist der UVP-Pflicht, sofern dessen Zulassigkeit durch einen Bebauungsplan begrOndet
wird oder em n Bebauungsplan einen Planfeststellungsbeschluss ersetzt.

Nach PrOfung der Sach- und Rechtslage kann festgestellt werden, dass keins der unter Nr.
18.1 bis 18.8 der Anlage 1 zum UVPG genannten Vorhaben fur die 2. Anderung des Be-
bauungsplans zutrifft. Auch aus dem Landes - UVP Gesetz (LUVPG M -V) lasst sich keine
UVP-Pflicht fOr em n mogliches Vorhaben herleiten. Keins der in den Nr. 1 bis 30 in Anlage 1
(zu § 3 Abs. 1) genannten Vorhaben konnte mit der 2. Anderung des Bebauungsplans ver-
wirklicht werden.

Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte fur eine Beein-
trachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten SchutzgOter (Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europaischen Vogelschutzgebiete) bestehen.

Nach Nr. 10.3 der „Hinweise zur Anwendung der §§ 18 und 28 des Landesnaturschutzgeset-
zes und der §§ 32 bis 38 des Bundesnaturschutzgesetzes in Mecklenburg- Vorpommern"
(gemeinsamer Erlass des Umweltministeriums, VVirtschaftsministeriums, Ministeriums kir
Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei & Ministeriums fOr Arbeit und Bau M -V
vom 16. Juli 2002) kann von einer erheblichen Beeintrachtigung von Natura 2000-Gebieten
durch in Bebauungsplanen gemail § 1 Abs. 2 BauNVO/§ 9 Abs. 1 BauGB festzusetzenden
Flachen i.d.R. nicht ausgegangen werden, wenn die festzusetzenden Flachen in einem Ab-
stand von mindestens 300 Metern zu den Natura 2000- Gebieten liegen.
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Das FFH-Gebiet „Darfl" (DE 1541-301) befindet sich ca. 1.400 m westlich des Anderungsbe-
reichs. In gleicher Entfernung und gleichzeitig ca. 1.000 m nordlich des Anderungsbereichs
liegt das Europaische Vogelschutzgebiet „Vorpommersche Boddenlandschaft und nOrdlich
Strelasund" (DE1542-401). Aufgrund der grogen Entfernung zu den NATURA 2000 Gebieten
kann eine Beeintrachtigung durch die Plananderung ausgeschlossen werden. Damit kann
die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 17 im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB aufgestellt werden.

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben iibergeordneter Planungen

Grundlagen des Bebauungsplans sind:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBI. I S. 1509),

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. I S. 132), geandert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)

• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vorn 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), ge-
andert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509).

Verbindliche Vorgaben Cibergeordneter Planungen sind:

Ziele der Raumordnung

Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommem liegt die Gemein-
de Ostseebad Prerow in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus (Tourismusraum). In den Tou-
rismusraumen soil deren Eignung, Sicherung und Funktion fur Tourismus und Erholung be-
sonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen, MaRnahmen und Vorhaben besonders zu berucksichtigen. Die be-
reits intensiv genutzten Bereiche der AuRenkOste und der Inseln sollen in ihrer Aufnahmeka-
pazitat behutsam weiterentwickelt werden.
MaRnahmen der qualitativen Verbesserung und Differenzierung bestehender Beherber-
gungskapazitaten sowie MaRnahmen mit dem Ziel der Saisonverlangerung haben dart eine
hohere Bedeutung als eine quantitative Ausweitung.

Nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommem liegt die Gemeinde Ost-
seebad Prerow in einem Tourismusschwerpunktraum. In den Tourismusschwerpunktraumen
stehen die Verbesserung der Qualitat und der Struktur des touristischen Angebotes sowie
MaRnahmen der Saisonverlangerung im Vordergrund. Das Beherbergungsangebot sail in
seiner Aufnahmekapazitat nur behutsam weiterentwickelt und erganzt werden. Die planeri-
sche Grundlage fCir die Tourismusentwicklung sollen regional abgestimmte Tourismuskon-
zepte bilden.

Weiterhin ist die Gemeinde Ostseebad Prerow touristischer Siedlungsschwerpunkt und
nimmt daher besondere touristische Versorgungsaufgaben mit technischer, sozialer und kul-
tureller Infrastruktur zur Gasteversorgung wahr.

Durch die Anderung des Bebauungsplans Nr. 17 werden die vorgenannten Ziele der Raum-
ordnung nicht beeintrachtigt. Auch wird durch die Anderung des Bebauungsplans nicht die
Zulassigkeit von raumbedeutsamen Vorhaben beg rundet.
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Flachennutzungsplan

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Prerow 1st nordlich der Wad-
strafe in unterschiedlicher Tiefe bis zu 65 bis 75 m das Mischgebiet MI 1 dargestellt. West-
lich der StraRe „Im Schuning" betragt die Tiefe des Mischgebietes MI 1 ca. 140 m, gemessen
ab der WaldstraRe in nordliche Richtung. Im Bebauungsplan 1st nordlich der Waldstrage und
westlich. und ostlich der StraRe „Im Schuning" das Mischgebiet MI 1 festgesetzt. Im Rahmen
der 2. Anderung des Bebauungsplans werden ausschlieRlich Festsetzungen zum MaR der
baulichen Nutzung in diesem Mischgebiet geandert. Die Festsetzung MI wird beibehalten, so
dass die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 17 aus dem Flachennutzungsplan entwickelt
ist.

Bild1: Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Prerow

2.2 Angaben zum Bestand

Der Anderungsbereich befindet sich an zentraler SteIle im Gemeindegebiet, unmittelbar
nordlich der WaldstraRe. Der Anderungsbereich 1st bebaut, die angrenzenden Grundstucke
sind ebenfalls bebaut. Das Gebiet liegt auf einer Hohe von ca. 1 m Ober HN.
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Bild 2: Lage des Anderungsbereichs

5.581

Ph :11- 7
;

.93
-7

Bild 3: Auszug aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan Ni. 17
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3 INHALTE DER PLANANDERUNG

Gegenstand der 2. Anderung des Bebauungsplans sind nur diejenigen Festsetzungen, die
sich gegenOber dem rechtskraftigen Plan geandert haben. Die neue Nutzung ist farblich her-
vorgehoben worden. Der ursprOngliche Planinhalt ist abgeschwacht hinterlegt. Bei Oberla-
gernden Festsetzungen (z.B. Baugrenze, zu erhaltender Einzelbaum) wurden die wegfallen-
den Festsetzungen durchkreurt und die neuen Planinhalte gemag PlanzV90 festgesetzt.
AIle nicht farblich hervorgehobenen Festsetzungen behalten ihre Rechtskraft aus dem Ur-
sprungsplan und werden durch die Anderung nicht berOhrt.

3.1 Mall der baulichen Nutzung

3.1.1 Hohe baulicher Anlagen/Bezugsebene

Im Mischgebiet MI 1 ist die Firsthohe von ursprOnglich 9 m auf nunmehr 10 m Ober HN ge-
andert worden.

Die Fine baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan durch die Bestimmung der Firsthohe fest-
gesetzt worden. Mit der Festsetzung soil sichergestellt werden, dass sich die zukOnftigen
baulichen Anlagen stadtebaulich in die durch die benachbarte Bebauung vorgepragte Situa-
tion einfOgen und nicht etwa die vorhandene Bebauung deutlich Oberragen.

Bezugspunkt fur die festgesetzten HOhen baulicher Anlagen ist das Hohenbezugssystem HN
(Festsetzung Nr. 2 „Mag der baulichen Nutzung" im rechtskraftigen Plan).

FOr das Mischgebiet MI 1 gait bisher eine maximale Firsthohe von 9,0 m Ober HN. Abzuglich
der bereits vorhandenen GelandehOhen von ca. 1 m Ober HN betrug die zulassige Gebau-
dehohe (Firstlinie) ca. 8 m Ober Gelande.

In den gegenuberliegenden Baugebieten MI 2 und MI 7 sind Firsthohen von 10 m Ober HN
bei Gelandehohen von ebenfalls ca. 1,0 m Ober HN zulassig.

Bei der konkreten Planung eines Einzelvorhabens im MI 1 hat sich gezeigt, dass die festge-
setzte Firsthohe von 8 m Ober Gelande zu einer deutlichen Einschrankung bei der Gebaude-
planung und hier insbesondere bei der Nutzung des Raumes oberhalb des Erdgeschosses
fuhrt. Gleiche Probleme sind bei weiteren Vorhaben im Mischgebiet MI 1 zu erwarten. Ange-
sichts der Tatsache, dass auf der SOdseite der Waldstrage bereits Firsthohen von 9 m Ober
Gelande im Bebauungsplan zugelassen wurden, erscheint es gerechtfertigt, auch im Misch-
gebiet MI 1, nordlich der Waldstrage, die Firsthohe auf 9 m Ober Gelande (10 m Ober HN) zu
verandern.

3.1.2 Zahl der Vollgeschosse

Im rechtkraftigen Bebauungsplan ist im Mischgebiet MI 1 em n Vollgeschoss zugelassen wor-
den. Mit der Anderung der Landesbauordnung zum 1.September 2006 gelten nunmehr Ge-
schosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m Ober die Gelandeoberflache hin-
ausragt und die Ober mindestens zwei Drittel ihrer Grundflache eine lichte Hohe von mindes-
tens 2,30 m haben, als Vollgeschosse. Als Bezugsflache gilt hierbei die Grundflache des
betrachteten Geschosses und nicht, wie in der frOheren Fassung der LBau0 M -V, die Grund-
flache des darunterliegenden Geschosses. Dadurch wurden Staffelgeschosse zu Vollge-
schossen, auch wenn sie weniger als zwei Drittel der Flache des darunterliegenden Ge-
schosses umfassen. Augerdem sind diese Staffelgeschosse in den Gebieten unzulassig, in
denen nur em n Vollgeschoss zulassig ist. Gerade in Mischgebieten, in denen eine Mischung
aus gewerblicher und Wohnnutzung erforderlich ist, und in denen diese Mischung u.a. durch
Obereinanderliegende Ebenen realisiert werden konnte, ware die Nutzung eines zweiten
Vollgeschosses sinnvoll.
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Aus diesem Grunde wird die Zahl der Vollgeschosse im MI 1 auf zwei geandert. In den ge-
genOberliegenden Mischgebieten MI 2 und MI 7 sind bereits zwei Vollgeschosse zulassig, so
dass stadtebauliche Bedenken nicht bestehen.

3.2 Bauweisehiberbaubare Grundstiicksflachen

Oberbaubare GrundstOcksflachen (§ 23 BauNVO)

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen sind im rechtskraftigen Bebauungsplan durch die
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt worden. Gebaude und Gebaudeteile durfen diese
nicht Oberschreiten. Ein Vortreten von Gebaudeteilen in geringfOgigem Ausmall kann zuge-
lassen werden. Auf den nicht Oberbaubaren GrundstOcksflachen konnen Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO zugelassen werden. Das gleiche gilt fOr bauliche Anlagen, soweit
sie nach Landesrecht in den Abstandsflachen zulassig sind oder zugelassen werden konnen.

Im rechtskraftigen Bebauungsplan sind im Mischgebiet MI 1 nordlich der Waldstrage und
ostlich der Stralle „Zum Schuning" Baugrenzen festgesetzt worden, die zum Teil vorhandene
Hauptnutzungen nicht umfassen. Das betrifft u.a. die zur Strage „Im Schuning" gelegenen
Teile des vorhandenen Gebaudes auf der Ostseite der Strage sowie Gebaude auf den dorti-
gen hinteren GrundstOcksflachen. Im Rahmen der Plananderung soil hier eine Korrektur vor-
genommen werden. Die parallel zur StraRe „Im Schuning" verlaufende Baugrenze soil urn
1,50 m nach Westen versetzt, neu festgesetzt werden. Damit wird auf die an dieser Stelle
vorhandenen Platzverhaltnisse reagiert. Die Baugrenze im hinteren GrundstOcksteil wird be-
gradigt. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass die Oberbaubaren GrundstOcksflachen nur so-
weit ausgenutzt werden konnen, wie die Regelungen Ober Abstandsflachen der Landesbau-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern dies zulassen. Abstandsflachen durfen z.B. auf Offentli-
chen Verkehrsflachen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.

3.3 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nach § 13a BauGB gelten bei Bebauungsplanen mit einer zulassigen Grundflache von weni-
ger als 20.000 m2 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten
sind, als im Sinne des § la Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt
oder zulassig. Mit dieser Gesetzesfiktion sind die zu erwartenden Eingriffe nicht ausgleichs-
pflichtig. Hinzu kommt, dass auf Grund der Lage des Anderungsbereichs innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB), Eingriffe bereits aus diesem Grunde auf
der Grundlage von § la Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht ausgleichspflichtig sind.

4 ERGEBNISSE DER OFFENTLICHKEITS- UND BEHORDENBETEILIGUNG

Belancie der Bauleitplanung

Der Landkreis Nordvorpommern hat angeregt, das nordlich angrenzende denkmalgeschOtzte
Gebaude nachrichtlich in den Bebauungsplan zu Obernehmen sowie Oberbaubare Grund-
stOcksflachen festzusetzen.

Die Hinweise zum Denkmalschutz (Im SchOning 4, FlurstOck 983/1) sowie zur Festsetzung
von Oberbaubaren GrundstOcksflachen werden kir eine nachfolgende Plananderung vorge-
merkt. Beide.Hinweise beziehen sich auf em n Objekt auflerhalb des Anderungsbereichs. Das
begonnene Anderungsverfahren soil umgehend beendet werden, um anstehende dringende
Investitionen nicht zu behindern. Der Denkmalschutz für das Gebaude Im Schuning 4 wirkt
auch ohne nachrichtliche Obernahme in den Bebauungsplan, so dass kein dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Die Festsetzung von Oberbaubaren GrundstOcksflachen wOrde die
Wiederholung von Verfahrensschritten nach sich ziehen.
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Belange des Naturschutzes

Die untere Naturschutzbehorde hat darauf hingewiesen, dass em n gesonderter Fallantrag
erforderlich wird, soweit eine Fallung gesetzlich geschOtzter Baume notwendig ist. Andern-
falls ist gesetzlich geschOtzter Baumbestand festzusetzen.

Der Hinweis der Naturschutzbehorde zu den geschOtzten Baumen wird berOcksichtigt. Im
Anderungsbereich, innerhalb des Mischgebietes MI 1, ist innerhalb von Oberbaubaren
GrundstOcksflachen em n Erhaltungsgebot fur einen vorhandenen Baum im rechtskraftigen
Bebauungsplan festgesetzt. Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen kOnnten bei Beachtung
des Erhaltungsgebotes nicht ausgeschOpft werden. Andererseits konnte der vorhandene
Baum bei Ausschopfung der Oberbaubaren Flachen nicht erhalten werden. Da hier offen-
sichtlich em n Widerspruch existiert, wird das Erhaltungsgebot aus dem Bebauungsplan ent-
fernt. Der Hinweis auf eine notwendige Naturschutzgenehmigung (§ 40 NatSchAG M -V) bei
Fa'lung von gesetzlich geschutzten Baumen, wird in die Begrundung zum Bebauungsplan
aufgenommen.

5 SICHERUNG DER PLANDURCHFOHRUNG

5.1 Bodenordnende MaSnahmen

Bodenordnende MaRnahmen werden seitens des Kataster- und Vermessungsamtes grund-
satzlich ernpfohlen, da in der Regel die Fuhrung des Liegenschaftskatasters vereinfacht wird.
Hier wird GrundstOcksvereinigung mit anschlieRenden Flurstucksverschmelzungen und
zweckmaRiger Flurstuckszerlegung empfohlen. Auf diese Weise konnen praktisch geschnit-
tene Grundstucke gebildet werden. Alternativ kame eine Baulandumlegung nach BauGB in
Frage.

5.2 Vertrage

Ein Erschliegungsvertrag ist nicht erforderlich da keine offentlichen ErschlieRungsanlagen
hergestellt werden. Eine KostenObernahmeerklarung seitens des Investors fOr anfallende
stadtebauliche Planungsleistungen liegt vor. Daher ist em n gesonderter stadtebaulicher Ver-
trag nach § 11 BauGB ebenfalls nicht erforderlich.

5.3 Kosten und Finanzierung

Kosten fallen fur die Gemeinde nicht an. Die Herstellung zusatzlicher offentlicher Erschlie-
Rungsanlagen ist nicht erforderlich. Der Investor hat sich zur Obernahme der Planungskos-
ten bereiterklart.

6 DURCHFOHRUNGSRELEVANTE HINWEISE

Bodenschutz/Altlasten
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen fur bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes
wie abartiger Geruch, anormale Farbung, Austritt von verunreinigten Flussigkeiten, Ausga-
sungen oder Reste alter Ablagerungen (Hausm011, gewerbliche Abfalle etc.) angetroffen, ist
der GrundstOcksbesitzer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemaRen Entsorgung des belasteten
Bodenaushubes nach § 11 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG9 vom
27.09.1994 (BGBI. I S. 2705), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.08.2009
(BGBI. I S. 2723) verpflichtet. Er unterliegt der Nachweispflicht nach § 42 KrW-/AbfG.

Seite -10-



Gemeinde Ostseebad Prerow • 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 17 „Ortszentrum" • Begrundung

Soweit im Rahmen von Baumagnahmen Oberschussboden anfallen bzw. Bodenmaterial auf
dem GrundstOck auf- oder eingebracht werden soil, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichti-
gen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen. Die Forde-
rungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom
12.07.1999 (BGBI. I S. 1554), zuletzt geandert durch Art. 16 des Gesetzes vom 31.07.2009
(BGBI. I S.2585) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731
(Ausgabe 5/98) wird besonders hingewiesen.

Vorschriften zum Schutz des Wassers
Als Voraussetzung fur die Nutzung des Wasser und der Gewasser ist bei der zustandigen
Wasserbehorde die erforderliche Entscheidung gemall § 8 Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt
geandert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBI. I S. 1163), sowie § 5
Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992
(GVOBI. M -V S. 669), zuletzt geandert durch Verordnung vom 11. Juni 2010 (BVOBL. M -V
S. 353) einzuholen.

Zum Schutz des Wassers und der Gewasser ist der Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen gemag § 20 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Ver-
bindung mit § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes der unteren Wasserbehorde des Landkrei-
ses Nordvorpommern bzw. bei der zustandigen Genehmigungsbehorde anzuzeigen.

Evtl. notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzufuhrenden Baumag-
nahmen stellen eine Gewasserbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Wasserhaus-
haltsgesetzt dar und bedurfen einer Erlaubnis der zustandigen WasserbehOrde.

Die Niederbringung von Brunnenbohrungen oder Herstellung von Erdwarmesondenanlgen
ist nach § 49 WHG bei der unteren Wasserbehorde anzuzeigen.

Kampfmittel
Es kOnnen jederzeit Kampfmittelfunde auftreten. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten
mit entsprechender Vorsicht durchzufuhren. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdach-
tige Gegenstande oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgrunden die Arbeit
an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitions-
bergungsdienst zu benachrichtigen. Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die ortliche Ord-
nungsbehorde hinzuzuziehen.

Bodendenkm ale
Es konnen unvermutet Bodendenkmale auftreten. Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Tei-
le von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung em n offentliches
Interesse besteht, hat dies unverzCiglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht fur den Entde-
cker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentumer, zufallige Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen.
Die Anzeige hat gegenOber der unteren Denkmalschutzbehorde zu erfolgen. Der Fund und
die Fundstelle sind in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fOrif
Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spatestens nach einer Woche.
Die untere Denkmalschutzbehorde kann im Benehmen mit dem zustandigen Landesamt die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die
Berg ung des Denkmals dies erfordert.

Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehorde bedarf, wer:
a) Denkmale beseitigen, verandern, an einen anderen Ort verbringen oder die

bisherige Nutzung andern will
b) in der Umgebung von Denkmalen Magnahmen durchfuhren will, wenn hie

durch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beein-
trachtigt wird
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Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ersetzt die Baugenehmigung die Genehmigung der
unteren Denkmalschutzbehorde.

Bauqrundbohrungen

Sofern im Zuge der Baugrunderschliegung bzw. der Bebauung Bohrungen niedergebracht
werden, sind die ausfuhrenden Firmen gegenOber dem Landesamt kir Umwelt, Naturschutz
und Geologie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstattengesetzes vom 14.12.1934
(RGBI. I S. 1223) in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungsnummer 750-1, verOffent-
lichten bereinigten Fassung, geandert durch Gesetz vom 02.03.1974, BGBI. I S. 469, melde-
pflichtig.

Baugrundbohrungen sind gem. § 49 Abs. 1 WHG Erdaufschlusse. Diese sind der unteren
Wasserbehorde des Landkreises Vorpommern-ROgen anzuzeigen,

qesetzlich geschutzte Baume

Soweit eine Fa'lung gesetzlich geschOtzter Baume erforderlich wird (Standort innerhalb von
Oberbaubaren GrundstOcksflachen) ist eine Naturschutzgenehmigung nach § 40 NatSchAG
M -V bei der unteren Naturschutzbehorde zu beantragen.

Belanqe des Liegenschaftskatasters

Auf die Bestimmungen des Gesetzes Ober das amtliche Geoinformations- und Vermes-
sungswesen (Geoinformations- und Vermessungsgesetz -GeoVermG M -V- in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29.12.2010, GVOBI. M -V S. 713) wird hingewiesen. Das betrifft
hier u.a. die Einmessungspflichten und insbesondere den Schutz von Vermessungsmarken.
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